
Arbeitgeber:

Arbeitnehmer

Auszug aus dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG):

§ 1a Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis

zu vier Prozent der jeweiligen Bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch 

Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Die Durchführung des

Anspruches des Arbeitnehmers wird durch Vereinbarung geregelt...

Hiermit bestätige ich, daß ich von meinem Arbeitgeber/meiner Arbeitgeberin über mein Recht der 

Entgeltumwandlung in Form einer betrieblichen Altersversorgung gem. § 1a BetrAVG hingewiesen wurde.

Ort, Datum Unterschrift

Information betriebliche Altersversorgung


